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TOP 41:

Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Tabaksteuer-
rechts (Tabaksteuermodernisierungsgesetz - TabStMoG)

Drucksache: 243/21

Das Vorhaben sieht – neben Steuererhöhungen für Zigaretten und Feinschnitt über 

die nächsten fünf Jahre – vor allem zwei Änderungen im Tabaksteuerrecht vor. Zum 

einen sollen sogenannte Heat-not-Burn-Produkte (erhitzter Tabak) statt wie bisher 

dem niedrigeren Steuertarif des Pfeifentabaks ab dem 1. Januar 2022 dem höheren 

Zigarettensteuertarif unterfallen. Zum anderen sollen nikotinhaltige Substanzen zur 

Verwendung in E-Zigaretten, die bislang tabaksteuerfrei sind, ab dem 1. Juli 2022 

der Tabaksteuer unterliegen. Die Besteuerung soll hierbei an den Nikotingehalt der 

Substanz anknüpfen.

Der federführende Finanzausschuss und der Gesundheitsausschuss empfehlen 

dem Bundesrat, gegen den Gesetzentwurf keine Einwendungen zu erheben.

Der Wirtschaftsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf 

Stellung zu nehmen.

Die Empfehlungen im Einzelnen sind aus der Drucksache 243/1/21 ersichtlich.




